
Aufgrund der Aktualität der Fragestellung der absehbar enormen Einnahmeausfälle durch die Corona-
Pandemie bringt die SPÖ folgenden Dringlichkeitsantrag ein: 
 
Dringlichkeitsantrag nach §46 OÖ. Gemeindeordnung 1990 
  

Kommunaler Rettungsschirm für Städte und Gemeinden 
  
Die Coronakrise hat klar und deutlich gezeigt, wie unverzichtbar die Städte und Gemeinden für die 
Krisenbewältigung vor Ort sind. 
 
Funktionierendes Krisenmanagement, gesicherte Daseinsvorsorge, Hilfs- und Lieferdienste sowie eine 
gesicherte Aufgabenerfüllung durch die Gemeindeverwaltungen waren und sind zu jeder Zeit eine 
Selbstverständlichkeit. 
  
Jetzt geht es um dringend notwendige Hilfe für Städte und Gemeinden.  Die Städte und Gemeinden dürfen 
jetzt nicht alleine gelassen werden, wenn es darum geht, die Absicherung der Gemeindefinanzen zu 
gewährleisten. Bereits ab Mai ist ein Rückgang der Ertragsanteile zu erwarten, die zu den wichtigsten 
Einnahmequellen von Gemeinden und Städten zählen. Zu befürchten ist, dass das Minus bei den 
Ertragsanteilen in den Folgemonaten noch deutlich höher ausfallen wird. Durch Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit verlieren die Städte und Gemeinden außerdem auch einen Großteil der 
Kommunalsteuereinnahmen. 
  
Die Coronakrise darf nicht zu einer Krise der Daseinsvorsorge werden 
  
Selbst beim größten Sparwillen der verantwortungsvollen KommunalpolitikerInnen wird sich eine 
Finanzierungskrise in den Städten und Gemeinden nicht verhindern lassen, wenn nicht rasch gehandelt 
wird. Die Bundesregierung muss Städte und Gemeinden jetzt unterstützen, denn es geht hier auch um 
grundlegende Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Wir alle leben in Städten und Gemeinden, die 
wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. 
  
Folgende Forderungen sind für uns als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger unserer 
Kommunen daher außer Zweifel zu stellen: 
  

• GemeindebürgerInnen dürfen nicht belastet werden. Es muss verhindert werden, dass 
GemeindebürgerInnen ausbleibende Finanzmittel etwa durch steigende Gebühren abfedern 
müssen. 

• Gemeinden dürfen nicht unter Privatisierungsdruck geraten und gezwungen werden, Teile der 
Daseinsvorsorge zu verkaufen. 

• Gemeinden brauchen finanzielle Mittel für kommende Investitionen, die vor allem der regionalen 
Wirtschaft zugutekommen. Es braucht dazu ein Konjunkturpaket des Bundes für die Kommunen. 

• Das Rettungswesen, die Schulen und Kindergärten, die Feuerwehren, die Betreuungseinrichtungen 
und die kommunalen Freizeiteinrichtungen sind elementare Bestandteile des gesellschaftlichen 
Lebens. Die Gemeinden als Erhalter dieser Einrichtungen brauchen finanzielle Unterstützung, um 
dieses Service und diese wichtigen Leistungen auch für die Zukunft garantieren zu können. 

  
Aus den genannten Gründen fordern wir daher von der Bundesregierung: 
  

• 100-prozentige Abgeltung des finanziellen Ausfalls der Corona-Krise für Städte und Gemeinden 
statt des angekündigten 50%igen Ausfallersatzes. 

• Pro hauptgemeldetem Einwohner soll es 250 Euro vom Bund geben. Die Auszahlungen sind bis 31. 
August 2020 an die Gemeinden direkt zu leisten. 

• Eine  selbständige Entscheidung der Gemeinderäte darüber, wofür diese Mittel verwendet werden. 
Keine Einschränkungen auf wenige Investitionen mit einem hohen Eigenanteil der Gemeinden. 

• ein Konjunkturpaket für Kommunen, um vor Ort die Wirtschaft anzukurbeln. 
 


